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Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
Efeuweg GL 48 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB in der 
Zeit vom 25. Mai bis 24. Juni 2011 
 
 
Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 
 

Herrn 
Friedrich-Karl Schindler 
Querumer Str.11 
38104 Braunschweig 
 
vom 27. Mai 2011 (Eingang) 
 
„Hiermit nehme ich, auch im Namen der 
Anwohner des bisherigen Wohngebiets, 
westl. der Gliesmaroder Str. Stellung.  
Die einzige Erschließung der W.-Börker- 
Str., E.-Spohr-Str., F.-Knoll-Str. Und 
Querumer Str. erfolgt in Richtung 
Efeuweg von der Nord-Südachse 
Querumer Straße. Gegen die geplante 
Bebauung nordöstl. des vorh. Efeuwegs 
bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Aber bereits heute ist die Einmün-
dung in die Querumer Str. eine Gefah-
renquelle für Auto- bzw. Radfahrer beim 
Einbiegen. Es muss nun mit zusätzli-
chem Anliegerverkehr aus dem geplan-
ten Wohngebiet gerechnet werden. 
Nachdem ausreichend stadteigene Flä-
chen zur Verfügung stehen, schlage ich 
einen Kreisel vor, der zudem auch für 
eine Verkehrsberuhigung der viel zu 
schnell befahrenen Straße sorgen wür-
de. 
Ich bitte im Interesse der jetzigen und 
zukünftigen Anwohner, diesen Vorschlag 
ernsthaft zu prüfen und im Zuge der 
Baumaßnahme „Efeuweg“ zu berück-
sichtigen. 
Ähnlich, jedoch dramatischer hat sich der 
Bereich der Einmündung unserer zur 
Friedr.-Voigtländer-Str. entwickelt, dass 
es zu langen Staus stadtauswärts 
kommt, die auch den ÖPNV betreffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsmenge wird bei der geringen 
Anzahl von ca. 14 möglichen Baugrund-
stücken keine wesentliche Erhöhung 
verzeichnen. In der morgendlichen oder 
abendlichen Spitzenstunde werden etwa 
5 Fahrzeuge ein oder ausfahren. 
Da die Fläche vorher gewerblich genutzt 
wurde, waren auch schon Verkehre vor-
handen, anders als ob eine freie Fläche 
neu bebaut wird. 
Ein Kreisverkehr würde erhebliche Mehr-
kosten verursachen und ist auch Ver-
kehrsmengen- und Lagebedingt für die 
Einmündung Efeuweg nicht sinnvoll. 
Die Probleme an dem Knoten Querumer 
Str./ Friedrich- Voigtländer- Str./ 
Bevenroder Straße können nicht kurzfris-
tig behoben werden, da Grunderwerb 
erforderlich ist um den Knoten, wie erfor-
derlich, mit einer Signalanlage auszu-
bauen.  Die Planungen dafür werden 
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Ein Kreisel wäre hier mindestens eine 
Abhilfe. 

derzeit durchgeführt und die Grunder-
werbsanfragen laufen. Der Bau eines 
Kreisverkehrs an diesem Knoten wird 
nicht weiter verfolgt. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 

Stellungnahme Nr. 2  Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 

Frau Christina B. Eichler 
c.eichler@web.de 
 
vom 27. Mai 2011 (Eingang) 
 
„Bebauungsplan mit Gestaltungsvor-
schrift „Efeuweg“, GL 49: Wie stark wird 
der reflektierende Schall vor der Lärm-
schutzwand der östl. Seite des Bolzplat-
zes die Bewohner der Ferdinand-Spehr-
Str. belästigen? Denn auch wir haben 
das Recht auf Schutz vor erhöhtem Ge-
räuschpegel. 

 
 
 
 
 
Bei der Errichtung von Schallschutzwän-
den wird besonders auf die Reflexion des 
Schalls geachtet. Ansonsten führt evtl. 
der Schallschutz für die Bewohner an 
gegenüber gelegenen Immissionsorten 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels, die 
bis zu 3 dB(A) betragen kann. 
 
Der Schallgutachter bestätigt, dass 
Lärmschutzwände nach heutigem Stand 
der Technik keine Reflexionen abgeben, 
die für die umgebende Nachbarschaft zu 
zusätzlichen Belästigungen führen, die 
die Orientierungswerte überschreiten. 
 
Die Absorptionseigenschaften von Lärm-
schutzwänden und absorbierenden 
Wandverkleidungen werden nach der 
DIN EN ISO 354 bestimmt. Von hoch ab-
sorbierenden Lärmschutzwänden spricht 
man, wenn der reflektierte Schallstrahl 
um 8 dB unter dem auf die Wand auftref-
fenden Schall liegt. 
 
Auch diese Lärmschutzwand wird „hoch-
schallabsorbierend“ gemäß ZTV Lsw 06 
ausgeführt. 

 
 Vorschlag der Verwaltung: 

 
Ein Abwägungsvorschlag ist nicht erfor-
derlich. 
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Stellungnahme Nr. 3 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 

Irmtraut und Rudolf Knust 
Hindenburgring 12 
38667 Bad Harzburg 
 
vom 16. Juni 2011 
 
„Als Eigentümer des Grundstücks Wil-
helm-Börker-Straße 1, Grundbuch BS, 
Blatt 22308 erheben wir Einspruch ge-
gen den o. a. Bebauungsplan, wegen 
Fehlens von Lärmschutzanlagen an der 
Südseite des Spiel- und Bolzplatzes 
Efeuweg/ Wilhelm-Börker-Str. 
 
Begründung: 
Für das Neubaugebiet Efeuweg wird an 
der Ostseite des vorhandenden Spiel-/ 
Bolzplatzes eine Lärmschutzanlage vor-
gesehen. Da der B-Plan des Neubauge-
bietes keine eigene Spielfläche ausweist, 
ist davon auszugehen, dass die Kin-
der/Jugendlichen des Neubaugebietes 
den vorhandenen Spiel-/Bolzplatz nutzen 
werden. Aus diesem Grunde wird der 
Platz zukünftig viel mehr als bisher fre-
quentiert, denn die Kinder der Familien 
in der Wilhelm-Börker-Str. sind längst 
erwachsen und somit wird der Platz nur 
noch selten genutzt. 
 
 
 
 
Forderung: 
Wir fordern, dass uns als unmittelbare 
Nachbarn die gleichen Lärmschutzmaß-
nahmen bezüglich der Geräuschimmissi-
onen vom Spiel-/ Bolzplatz zugebilligt 
werden, wie zum Neubaugebiet, weil 
durch den Zuzug der Familien im Neu-
baugebiet der bisherige Platz stärker ge-
nutzt werden wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans liegt im Spielplatzbereich 18-1, der 
den Spiel- und Bolzplatz Wilhelm-Börker-
Straße / Efeuweg  (18-1-2) sowie den 
Aktivspielplatz Gliesmarode (18-1-1). Die 
zukünftigen Nutzer tragen dazu bei, die 
vorhandenen Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur wieder auszulasten. Eigene 
Spielflächen innerhalb des zukünftigen 
Baugebietes wären bezogen auf den 
Flächenschlüssel in der Größe unwirt-
schaftlich. Deswegen wird der Mehrbe-
darf gegenüber dem Vorhabenträger ka-
pitalisiert und dem Spielplatzbereich zu-
geführt. Dadurch wird der langfristige 
Erhalt der Gemeinschaftseinrichtung ge-
währleistet, damit die Spielfläche auch 
für die nachfolgenden Generationen  der 
Nachbarschaft zur Verfügung steht. 
 
Grundsätzlich kann ein Hauseigentümer 
nur den Schallschutz beanspruchen, der 
zum Zeitpunkt der Herstellung des 
Hauseigentums bestand.  
 
 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendung wird nicht berücksich-
tigt. 
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Stellungnahme Nr. 4 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 

Ines und Ralf Führmann 
Wilhelm-Börker-Straße 5 
38104 Braunschweig 
 
vom 20. Juni 2011 
 
„Leider haben wir erst jetzt vor einigen 
Tagen von dem geplanten Baugebiet 
Efeuweg in BS-Gliesmarode durch einen 
Zeitungsausschnitt erfahren. 
Nach der Skizze in der Zeitung wird der 
Efeuweg gekappt und es ist nicht ersicht-
lich, wie der Friedhof und die Firma RUD 
sowie die Anwohner erreichbar sein wer-
den. Wozu soll ein Lärmschutzwall er-
richtet werden, wenn eine zzt. bestehen-
de hohe Backsteinmauer Lärmschutz 
bietet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn überhaupt, so müsste ein Lärm-
schutzwall zur Wilhelm-Börker-Str. und 
zum Grundstück der Familie Ballasch 
entstehen. Wir leben seit 30 Jahren mit 
dem angeblichen Lärm des Bolzplatzes.  
Das Telekom-Grundstück hat doch eine 
Zufahrt, die innerhalb der geplanten 
Häuser nur anders geführt werden könn-
te. Dann könnte die bestehende Back-
steinmauer verlängert werden und nach 
Begrünung das Gesamtbild aufwerten.  
 
 
 
Wer soll die geplante neue Lärmschutz-
wand bezahlen?? Warum sollen die 
„Neubürger“ gegen Kinderlärm geschützt 
werden und die eingesessenen Anwoh-
ner nicht??  
Wir hätten doch durch die geplante Ein-

 
 
 
 
 
 
Der Efeuweg bleibt in seiner Erschlie-
ßungsfunktion und seinen Abmessungen 
ohne Änderung erhalten.  
 
Die vorhandene Backsteinmauer ist Be-
standteil eines abzubrechenden Be-
standsgebäudes und in die zukünftige 
Nutzung nicht integrierbar.  
 
Gemäß Lärmschutzverordnung ist eine 
Lärmschutzanlage umso effektiver, je 
näher diese am Emittenten den Spiel/ 
Bolzplatz liegt. An dem festgesetzten Ort 
kann diese entsprechend niedrig ausfal-
len und somit städtebaulich besser inte-
griert werden. 
 
Grundsätzlich kann ein Hauseigentümer 
nur den Schallschutz beanspruchen, der 
im Zeitpunkt der Begründung des Haus-
eigentums bestand.  
 
Die bestehende Zufahrt zum Telekom 
Grundstück kann aufgrund ihrer 
periphären Lage auf der Zufahrtsseite 
des Grundstückes wirtschaftlich nicht zur 
Haupterschließung des neuen Wohnge-
bietes herangezogen werden, diese ist 
lediglich zur direkten Erschließung von 
Privatgrundstücken geeignet. 
 
Die festgesetzten Lärmschutzmaßnah-
men werden vom Vorhabenträger finan-
ziert. Es entstehen der Stadt Braun-
schweig keine Kosten. 
 
Die Verkehrsmenge wird bei der geringen 
Anzahl von ca. 14 möglichen Baugrund-
stücken keine wesentliche Erhöhung 
verzeichnen. In der morgendlichen oder 
abendlichen Spitzenstunde werden etwa 



- 5 - 
 

fahrt „Planstraße A“ schon genug Lärm 
durch wesentlich verstärkten Autover-
kehr. 
Gegen die aufgezeigte Planung in der 
Braunschweiger Zeitung vom 12.4.2011 
möchten wir hiermit Einspruch erheben 
und Sie bitten, eine vernünftige Lösung 
zu finden, die auch den Alteinwohnern 
der Wilhelm-Börker-Str. und der Ferdi-
nand-Spehr-Str. gerecht wird.  
 

5 Fahrzeuge ein oder ausfahren. 
Da die Fläche vorher gewerblich genutzt 
wurde, waren auch schon Verkehre vor-
handen, anders als ob eine freie Fläche 
neu bebaut wird. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 

Stellungnahme Nr. 5 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 

Dr. Andreas und Christina Eichler  
 
vom 22. Juni 2011 (abgesandt) 
 
„Wir sind Eigentümer und Bewohner des 
Grundstücks Ferdinand-Spehr-Str. 3 und 
damit sehr nahe Nachbarn des o. a. ge-
planten Baugebiets. Wir haben besorgt 
zur Kenntnis genommen, dass (nur) zu 
Gunsten des Neubaugebietes eine 
Lärmschutzanlage an der Ostseite des 
bestehenden Spiel- und Bolzplatzes ge-
plant ist. 
 
 
 
 
Wir sind der Ansicht, dass gerade durch 
den Bezug der Wohnanlage Efeuweg 
der Bolzplatz wieder intensiver genutzt 
werden wird und damit die Lärmbelas-
tung für die Nachbarn im bestehenden 
Wohngebiet Ferdinand-Spehr-Str. und 
Wilhelm-Börker-Str. steigen wird. Es ist 
zudem zu befürchten, dass durch die 
geplante alleinige Lärmschutzanlage an 
der Ostseite des Platzes eine verstärkte 
Reflexion des Spiellärms in Richtung der 
beiden genannten Straßen erfolgt. 
 
Aus diesen Gründen legen wir Einspruch 
gegen den Bebauungsplan ein und for-

 
 
 
 
Ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sollen von  
potentiellen Lärmquellen einen geeigne-
ten Abstand halten, um schädliche Um-
welteinwirkungen soweit wie möglich zu 
vermeiden. Dabei stellen aus Sicht des 
Schallschutzes sog. Orientierungswerte 
im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. 
Wo im Rahmen der Abwägung z. B. aus 
städtebaulichen Gründen oder aus 
Gründen der Bodenordnung von den 
Orientierungswerten abgewichen werden 
soll, kann ein Ausgleich z. B. durch akti-
ve Schallschutzmaßnahmen (Schall-
schutzwand, Orientierung der Gebäude) 
vorgesehen und planungsrechtlich ab-
gesichert werden. 
 
Bei der Errichtung von Schallschutzwän-
den wird besonders auf die Reflexion des 
Schalls geachtet. Ansonsten führt evtl. 
der Schallschutz für die Bewohner an 
gegenüber gelegenen Immissionsorten 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels, die 
bis zu 3 dB(A) betragen kann. 
 
Der Schallgutachter bestätigt, dass 
Lärmschutzwände nach heutigem Stand 
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dern dazu auf, die angeführten Aspekte 
zu berücksichtigen und auch die Anwoh-
ner der Straßen Ferdinand-Spehr sowie 
Wilhelm-Börker durch geeignete Maß-
nahmen vor Lärmbelastung zu schützen. 

der Technik keine Reflexionen abgeben, 
die für die umgebende Nachbarschaft zu 
zusätzlichen Belästigungen führen, die 
die Orientierungswerte überschreiten. 
 
Die Absorptionseigenschaften von Lärm-
schutzwänden und absorbierenden 
Wandverkleidungen werden nach der 
DIN EN ISO 354 bestimmt. Von hoch ab-
sorbierenden Lärmschutzwänden spricht 
man, wenn der reflektierte Schallstrahl 
um 8 dB unter dem auf die Wand auftref-
fenden Schall liegt. 
 
Auch diese Lärmschutzwand wird „hoch-
schallabsorbierend“ gemäß ZTV Lsw 06 
ausgeführt.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 

Stellungnahme Nr. 6 Stellungnahme der Verwaltung 
Schreiben von 
 

 

Deutsche Telekom AG 
 
vom  18. August 2011 (abgesandt) 
 
„In Ihrem Schreiben führen Sie richtiger-
weise aus, dass die Festsetzung von Lei-
tungsrechten im Bebauungsplan grund-
sätzlich nur zur  Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Verlegung von Leitungen dient. Sie 
weisen auch zu Recht darauf hin, dass 
die Einräumung von Leitungsrechten 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB den be-
günstigten Leitungsträger noch nicht da-
zu berechtigen, das jeweilige Grundstück 
für seine Zwecke in Anspruch zu neh-
men. 
 
Ihrer Bewertung, wonach der Verbleib 
unserer Anlagen auf dem Grundstück 
und der Weiterbetrieb der Vermittlungs-
stelle durch die Verpflichtung zur Bestel-
lung von Dienstbarkeiten im Grund-
stückskaufvertrag ausreichend gesichert 
seien, vermag ich mich jedoch nicht ohne 
Weiteres anzuschließen. 

 
 
 
 
. 
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Zwar könnte eine Beeinträchtigung der 
durch Dienstbarkeiten gesicherten Nut-
zung nach §§ 1090 Abs. 2, 1027 i.V.m.  
§ 1004 Abs. 1 BGB abgewehrt werden. 
Die Überplanung unserer Vermittlungs-
stelle und unserer unterirdischen Kabel-
kanal-anlagen mit Wohngebieten könnte 
aber im schlimmsten Fall die Grundlage 
für eine Enteignung unserer durch 
Dienstbarkeit gesicherten Leitungsrechte 
nach § 85 Abs. 1 Nr. 1, § 86 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB darstellen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind wir irritiert, 
warum die Grundstücke zum jetzigen 
Zeitpunkt, d.h., während sich noch in 
Betrieb befindliche Anlagen unseres 
Hauses darauf befinden, überhaupt mit 
offensichtlich von der derzeitigen Nut-
zung erheblich abweichenden Festset-
zungen überplant werden. Auch sehen 
wir die Gefahr, der Erteilung einer Bau-
genehmigung für die Realisierung der im 
Nutzungsbeispiel der Stadt Braun-
schweig beispielhaft dargestellten Be-
bauungsmöglichkeiten, sofern der Be-
bauungsplan in dieser Form aufgestellt 
wird. Sollte der Bauherr unsere Anlagen 
beschädigen, könnten wir ihn dafür zwar 
–auch vor dem Hintergrund der von Ih-
nen vorgeschlagenen textlichen Ergän-
zung des Planes- auf Schadensersatz in 
Anspruch nehmen. Diese Situation wür-
den wir aber nach Möglichkeit gerne von 
vornherein verhindern. 
 
Insbesondere sehen wir eine Gefahr für 
unsere in Nord-Süd-Richtung über das 
Grundstück verlaufende Kabelkanalan-
lage. Wie Sie richtig darstellen, schützt 
die Festsetzung eines Leitungsrechts im 
Bebauungsplan vor widersprechenden 
Nutzungen. Bei einem Vergleich von un-
serem Trassenplan und den zeichneri-
schen Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfs lässt sich jedoch unschwer 
feststellen, dass ein Leitungsrecht zu 
unseren Gunsten nur zwischen den bei-
den Flächen des Gebietes ‚WA 3‘ bis zur 
‚Planstraße A‘ ausgewiesen wird. Über 
die ‚Planstraße A‘ und nördlich davon bis 

 
 
 
 
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, das 
Grundstück, welches im geltenden Be-
bauungsplan als Fläche für Gemeinbe-
darf festgesetzt ist, einer dauerhaften 
Nachnutzung zuzuführen. Daher unter-
stützt die Stadt Braunschweig grundsätz-
lich die Bestrebungen des Investors zur 
planerischen Umwidmung des Geländes 
in ein allgemeines Wohngebiet. 
 
Um u. a. auch die aus dem Kaufvertrag  
resultierenden Verpflichtungen aus dem 
Mietverhältnis des Investors mit der 
Deutschen Telekom AG planerisch zu 
berücksichtigen, werden auch die inner-
halb des Allgemeinen Wohngebietes  
WA 2 gelegenen Nutzungen nach § 1 
Abs. 10 BauNVO in ihrem Bestand gesi-
chert, die ansonsten durch die Festset-
zung der Allgemeinen Wohngebiete un-
zulässig würde (Fremdkörperfestset-
zung).  
 
Nach Aufgabe der bestehenden Nutzun-
gen kann anschließend ein Wohngebiet 
entsprechend der getroffenen WA-Fest-
setzung entwickelt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf dem Grundstück liegenden Ka-
belkanalanlagen werden vom Plangeber 
als Grundleitungen angesehen, die übli-
cherweise nicht durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan geschützt werden müs-
sen. Nach Aufgabe des Betriebs der 
Vermittlungsstelle wird auch davon aus-
gegangen, dass diese Grundleitungen 
funktionslos werden bzw. zukünftig er-
forderliche Trassen in den öffentlichen 
Raum gelegt werden. 
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zur Plangrenze fehlt jedoch eine ent-
sprechende Festsetzung, obwohl unsere 
Kabelkanalanlage in 20 Zügen bis zur 
Ostspitze des Gebäudes und dann in 4 
bzw. 6 Zügen um den Ostflügel bis zur 
Nördlichen Grundstücksgrenze und ab 
dort weiter an der Straße entlang ver-
läuft. Auf diesem Abschnitt befinden sich 
noch einmal drei Kabelschächte. Unse-
ren Trassenplan und den zeichnerischen 
Teil des Planentwurfs füge ich zum Ver-
gleich bei. 
 
Die genaue Tiefenlage der Kabelanalan-
lage ist nicht bekannt, üblicherweise wei-
sen unsere unterirdischen Telekommuni-
kationslinien auf Privatgrund aber eine 
Tiefe zwischen 60 und 90 cm auf. Ich 
bezweifle, dass die ‚Planstraße A‘ ange-
legt werden kann, ohne die darunter lie-
gende Kabelkanalanlage zu beschädi-
gen. Unabhängig davon ist unsere Anla-
ge in diesem Bereich auch nicht für Las-
ten durch Kraftfahrzeugverkehr ausge-
legt. 
 
Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie 
mir erläutern könnten, ob diese Belange 
bei den Planungen ausreichen berück-
sichtigt wurden bzw. warum das festge-
setzte Leitungsrecht an der ‚Planstraße 
A‘ endet. Gerne können Sie mich hierzu 
auch in der nächsten Woche anrufen.    
 

 
Da allerdings die Baufelder WA 1 und 
WA 3 voraussichtlich noch während des 
Betriebs der Vermittlungsstelle im Rah-
men des Mietverhältnisses zur Bebauung 
anstehen, setzt der Bebauungsplan hier 
Leitungsrechte fest, um die Flächen vor 
widersprechenden Nutzungen zu schüt-
zen, die die Ausübung des Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechts behindern oder un-
möglich machen würden. 
 
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung 
für die Planstraße A ist die Lage der Te-
lekom-Trasse zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls so zu verlegen, dass ein 
Ausbau in der technisch erforderlichen 
Weise möglich ist. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Einwendungen werden nicht be-
rücksichtigt. 
 

 


